
 
 
Große Kreisstadt Backnang 
Gemarkung Backnang  
 
ABWÄGUNGSVORSCHLAG  

ZUM BEBAUUNGSPLANENTWURF „LERCHENÄCKER, SCHMEELÄCKER“ 

 
Neufestsetzung im Bereich „B 14, Lerchenäcker 1.Bauabschnitt, Flurstücke 3520/5, 3537/1 – 3548/1 (Gemarkung Großaspach), Kreisstraße K1904, 
Flurstücke 147/2 – 150, 138, 294, 125, 288, 293, 297, 298/1, 300,299/2, 300/2, 390, 386 -397/3 (Gemarkung Strümpfelbach), Sulzbacher Straße 
200 – 208, Flurstücke 808/1 - /4, 811 (Gemarkung Backnang) “. 
 
Mit diesem Bebauungsplan tritt der bisherige Bebauungsplan Lerchenäcker Schmeeläcker, Planbereich 04.24 in diesem Bereich außer Kraft. 
 
Planbereich                     
 
 
Stellungnahme zu den im Rahmen der vorgezogenen Beteiligung vorgetragenen Anregungen seitens der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher 
Belange.  
Von den Bürgern wurden keine Anregungen vorgetragen. 
 
 
 
 
 
 
 
G e f e r t i g t : Backnang, 30.09.2016 
Stadtplanungsamt 
 
gez. Setzer 
 



Verband Region Stuttgart Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 



Regierungspräsidium Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der gesetzliche Anbauabstand von 20 m ist im Bebauungsplan berück-
sichtigt. 



Regierungspräsidium Stellungnahme 

 
 
 
Die konkrete Ausgestaltung der Einmündung der Manfred-von-Ardenne-
Alle in die B 14 wird auf der Basis aktueller Verkehrszahlen und mit dem 
Regierungspräsidium abgestimmter Prognosewerte geplant und im wei-
teren Verfahren konkretisiert. Diese Planung ist dann Grundlage des Si-
cherheitsaudits. Deshalb wird der gesamte Bereich der Einmündung der-
zeit lediglich als Verkehrsfläche dargestellt. Die Aufteilung dieser Ver-
kehrsfläche wird erst im weiteren Verfahren erfolgen, wenn die mit dem 
Regierungspräsidium abgestimmte Entwurfsplanung vorliegt. 
 
 
 
 
 
Die Einmündung der Manfred von Ardenne Alle wird als lichtsignalge-
steuerter Knotenpunkt ausgeführt. 
 
 
 
 



Regierungspräsidium Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 



Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die notwendigen Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen werden im weiteren 
Verfahren detailliert benannt durch öffentlich-rechtliche Verträge gesi-
chert. Die ökologische Baubegleitung und das Monitoring werden si-
chergestellt.  



Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis  

 

 
 
 
 
Die entsprechende Festsetzung in Bezug auf Bodenschutzmaßnahmen 
bei Baumaßnahmen wurde in die textlichen Festsetzungen aufgenom-
men. 
 
 
 
 
Die notwendige wasserrechtliche Erlaubnis wird im weiteren Verfahren 
beantragt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Die entsprechende Festsetzung wurde in die textlichen Festsetzungen 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rechts- und Ordnungsamt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die konkreten Festsetzungen zur Zulässigkeit von Werbeanlagen 
sind die Belange ausreichend berücksichtigt. Konkrete Verstöße gegen 
die Regelungen des § 33 Straßenverkehrsordnung sind im Baugenehmi-
gungsverfahren für die jeweiligen Werbeanlagen zu klären. 



Handwerkskammer Region Stuttgart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 



IHK Region Stuttgart  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 



Telekom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 



Telekom  

 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 



Syna GmbH  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Ein neuer Standort wurde in Absprache mit der Syna im Bebauungsplan 
festgelegt. 



Sana GmbH  

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 



Stadtbauamt  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Straßenplanung wurde entsprechend überarbeitet. 
 
 
 
Die textlichen Festsetzungen wurden in Bezug auf die dezentrale Re-
genwasserbeseitigung entsprechend angepasst. 



OVR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festlegung von Buslinien kann nicht im Bebauungsplan geregelt 
werden.  
Zur Anbindung des gesamten Gebiets ist auch aus städtebaulicher Sicht 
eine erweiterte und verbesserte Busanbindung von großer Bedeutung.  
Der vorgesehene Ausbaustandard der Straßen im Gewerbegebiet ermög-
licht jederzeit noch die Einrichtung zusätzlicher Bushaltestellen. 
 
 
 
 
 
 
 
Von Seiten des Ortschaftsrates Strümpfelbach sowie der Gemeinde As-
pach wurde bisher eine Straßenanbindung an die K 1904 abgelehnt.  
 



OVR  

 



Stadtwerke Backnang  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 



  

 



 


